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und jemanden haben, der zuhört und ihnen möglich-
erweise auch einen Rat gibt oder sie stabilisiert. 

Das ist eine riesige Leistung. Ich bin außerordentlich 
dankbar dafür, dass die Kirchen das machen. Übri-
gens hat auch das Zentrum für ethische Bildung und 
Seelsorge in Selm und in Brühl viel damit zu tun, dass 
Seelsorgerinnen und Seelsorger uns dabei helfen. 

Lange Rede kurzer Sinn: Es ist großartig, dass wir 
jetzt eine Grundlage schaffen, um diese Einrichtung 
nicht dem Zufall zu überlassen, sondern ein Stück 
Verlässlichkeit zu organisieren. Deshalb bin ich 
dankbar, dass wir diese Vereinbarung haben schlie-
ßen können. Im Mai 2022 gab es die Absichtserklä-
rung. Dann war es noch ein bisschen komplizierter, 
bis man alles fertig hatte. Aber jetzt ist es fertig. 

Eigentlich wollte ich mich hier nur bei den Polizeise-
elsorgern und -seelsorgerinnen bedanken. Auf Strei-
tereien habe ich heute Abend keine Lust. – Danke. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Wir sind am Schluss der Aussprache und gehen zur 
Abstimmung über. 

Der Innenausschuss empfiehlt in Drucksache 
18/7780 – Neudruck –, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 18/6721 – Neudruck – unverändert anzunehmen. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf selbst und nicht über die Beschlussempfeh-
lung. Wer stimmt diesem Gesetzentwurf zu? – Das 
sind die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Keine Gegenstimmen. Wer enthält sich? – Keine 
Enthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf Druck-
sache 18/6721 – Neudruck – angenommen. 

Ich rufe auf: 

21 Siebtes Gesetz zur Änderung des Landes-Im-
missionsschutzgesetzes  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/7720 

erste Lesung 

Herr Minister Krischer hat seine Einbringungsrede zu 
Protokoll gegeben (siehe Anlage 3). Eine weitere 
Aussprache ist heute nicht vorgesehen. 

Daher gehen wir direkt zur Abstimmung über. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzent-
wurfs Drucksache 18/7720 an den Ausschuss für Um-
welt, Natur- und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, 
Forsten und ländliche Räume – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat und Kommunales sowie 
an den Sportausschuss. Wer stimmt dieser 

Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstim-
men. Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Damit 
ist diese Überweisungsempfehlung angenom-
men. 

Ich rufe auf: 

22 Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des IT-
Staatsvertrags 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 18/7787 

erste Lesung 

Frau Ministerin Scharrenbach hat ihre Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 4). Eine 
weitere Aussprache ist heute nicht vorgesehen. 

Daher kommen wir direkt zur Abstimmung. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags auf 
Zustimmung zu diesem Staatsvertrag Drucksache 
18/7787 an den Hauptausschuss. Wer stimmt der 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstim-
men. Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Damit 
ist diese Überweisungsempfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 

23 Wohlstand mit Anstand – Faire Lieferketten 
und nachhaltige öffentliche Beschaffung auch 
in NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/7750 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/7750 an den Ausschuss für Europa und Internati-
onales – federführend –, an den Ausschuss für Hei-
mat und Kommunales sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Alle 
fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich 
zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag auch 
an den Ausschuss für Umwelt, Natur- und Verbraucher-
schutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume 
zu überweisen. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung soll nach Vorlage einer Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses erfolgen. Wer 
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Anlage 3 

Zu TOP 21 – „Siebtes Gesetz zur Änderung des 
Landes-Immissionsschutzgesetzes“ – zu Proto-
koll gegebene Rede  

Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz 
und Verkehr:  

In der Zeit vom 14.06.2024 bis 14.07.2024 findet 
in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 
der Männer statt. In Nordrhein-Westfalen werden 
20 von insgesamt 51 Spielen in den Städten Dort-
mund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln statt-
finden.  

In diesen sogenannten Host-Cities sind nicht nur 
die Stadien Austragungsorte für die dort stattfin-
denden Spiele. Die Host-Cities haben sich viel-
mehr gegenüber der UEFA verpflichtet, ein dar-
über hinaus gehendes umfassendes Begleitpro-
gramm anzubieten. Dies umfasst z. B. an Spiel-
tagen ergänzende Fan-Meeting-Points sowie 
während des gesamten Turniers – insgesamt 30 
Tage – eine Fan-Zone inklusive Programm wie 
Fan-Unterhaltung und Fan-Aktivitäten sowie 
Public-Viewing im Stadtgebiet für alle 51 Endrun-
denspiele. 

Die Veranstaltungen reichen hierbei teilweise bis 
in die Nachtstunden hinein. In der jeweiligen Um-
gebung der Fan-Zonen und Public-Viewing-Ver-
anstaltungen der Host-Cities aber auch in ande-
ren Städten, die Public-Viewing-Veranstaltungen 
anbieten, ist während des gesamten Turniers mit 
erhöhten Lärmimmissionen zu rechnen. Dies be-
trifft auch die Nachtzeit nach 22 Uhr. 

Die immissionsschutzrechtliche Bewertung der 
Veranstaltungen erfolgt durch den nordrhein-
westfälischen Freizeitlärmerlass und das Lan-
des-Immissionsschutzgesetz. Das Landes-Im-
missionsschutzgesetz verbietet zwischen 22 und 
6 Uhr grundsätzlich alle Betätigungen, die die 
Nachtruhe stören können. Es enthält derzeit eine 
Regelung, die die Erteilung von Ausnahmen in 
das Ermessen der Gemeinden stellt. 

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll über 
die bereits geltende Ausnahmemöglichkeit hinaus 
ein zeitlich befristeter Ausnahmetatbestand zur 
Durchführung von Veranstaltungen in Zusam-
menhang mit der EM 2024 ergänzt werden.  

Die Ausnahme sieht vor, dass von den Gemein-
den selbst oder durch Beauftragte im Zusam-
menhang mit der EM 2024 durchgeführte Groß-
veranstaltungen außerhalb von Wohngebieten 
sowie sonstigen lärmsensiblen Gebieten in bis zu 
neun Nächten bis 1 Uhr des Folgetages sowie in 
bis zu weiteren 13 Nächten zwischen 22 und 24 
Uhr stattfinden können. 

Mit einem Veranstaltungs- und Lärmschutzkon-
zept muss hierbei jedoch sichergestellt werden, 
dass gemessen und beurteilt nach der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm bei ei-
ner angrenzenden Wohnnutzung innerhalb der 
benannten Gebiete keine höheren Maximalpegel 
durch technische Beschallung als 80 Dezibel ver-
ursacht werden.  

Diese generelle Regelung im Gesetz gibt den Ge-
meinden die erforderliche Planungs- und Rechts-
sicherheit, um über einen längeren Zeitraum Ver-
anstaltungen in Zusammenhang mit der EM 2024 
zu ermöglichen und sorgt zugleich für eine Ver-
fahrensvereinfachung. 

Die befristete Ausnahmeregelung wird hierbei 
dem öffentlichen Interesse an der Durchführung 
von Veranstaltungen wie auch einem angemes-
senen Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner 
gleichermaßen gerecht. 

Eine vergleichbare Situation existierte in Nord-
rhein-Westfalen bereits im Jahr 2006, als die 
Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland aus-
getragen wurde und die Austragungsstädte ähn-
liche Rahmenprogramme und Begleitveranstal-
tungen angeboten haben. Zu diesem Zweck 
wurde bereits im Jahr 2006 das Landes-Immissi-
onsschutzgesetz befristet geändert, sodass es 
ausreichend Spielräume für die Kommunen gab, 
um Großveranstaltungen rechtssicher zuzulas-
sen.  

Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben ge-
zeigt, dass Public-Viewing und ähnliche Veran-
staltungen gemeinsame freundschaftliche Be-
gegnungen ermöglicht haben und eine große Ak-
zeptanz bei den Anwohnerinnen und Anwohnern 
gegeben war. Angesichts des weitverbreiteten In-
teresses an diesen Sportveranstaltungen besteht 
häufig auch eine gesteigerte Bereitschaft, kurz-
fristige Beeinträchtigungen der Nachtruhe hinzu-
nehmen. Im Regelfall dürfte daher an der Durch-
führung der Veranstaltungen ein überwiegendes 
öffentliches Interesse bestehen. 

Darüber hinaus sollen im vorliegenden Gesetzesent-
wurf redaktionelle Änderungen der §§ 11 und 14 
vorgenommen werden. Hierdurch werden veral-
tete Bezüge zum Sprengstoffrecht aktualisiert 
und die Begrifflichkeiten konsistent zur Zustän-
digkeitsverordnung Umweltschutz angepasst. 
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